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Vorwort

Die Krise des Finanzmarktes hat einen breiten F�cher rechtlicher und
rechtspolitischer Fragestellungen aufgeworfen. Im Zentrum steht dabei
die Finanzmarktregulierung. Von erheblichem Gewicht ist aber auch die
Frage, wie sich der çffentliche Bankensektor, also die Struktur der Spar-
kassen, Landesbanken und Fçrderbanken, nicht zuletzt unter Ber�cksich-
tigung der Erfahrungen der Finanzmarktkrise weiterentwickeln wird und
soll, haben sich doch gerade die kommunalen Sparkassen in der Finanz-
krise als besonders stabilisierender Faktor erwiesen. Von besonderer
Bedeutung f�r die çffentlichen Banken sind auch die fçderalen Fragestel-
lungen, die durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz aufgeworfen wer-
den.

Der Deutsche Landkreistag hat sich in seinem Professorengespr�ch 2010,
das auf Einladung des langj�hrigen Vorstandsvorsitzenden der Kreisspar-
kasse Gçppingen und Bundesobmanns der Sparkassen, J�rgen Hilse, auf
Burg Staufeneck stattgefunden hat, mit der k�nftigen Organisation und
Funktion çffentlicher Finanzdienstleistungen auf der Grundlage von drei
Praxisberichten und drei rechtswissenschaftlichen Vortr�gen befasst.

In diesem Band wird die um eine Einf�hrung des Herausgebers erg�nzte
Dokumentation des Professorengespr�chs in der Hoffnung vorgelegt,
damit die weiteren rechtlichen und politischen Erçrterungen zu befruch-
ten.

Allen Mitwirkenden am Professorengespr�ch, vor allem aber den Refe-
renten und Diskussionsleitern, gilt unser herzlicher Dank. Gewidmet ist
die Darstellung Hans Jçrg Duppr� aus Anlass seines 65. Geburtstages am
19. 3. 2010. Hans Jçrg Duppr� ist seit 1996 Vizepr�sident und seit 2002
Pr�sident des Deutschen Landkreistages, nachdem er zuvor bereits viele
Jahre dem Verfassungs- und Europaausschuss sowie dem Pr�sidium des
Deutschen Landkreistages angehçrt und sich in der gesamten Zeit gerade
in Sparkassenrechtsfragen besonders engagiert hat. �berdies ist er seit
1999 st�ndiger Teilnehmer am DLT-Professorengespr�ch.

Berlin, den 8. April 2010 Hans-G�nter Henneke
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Hans-G�nter Henneke

Sparkassen- und Landesbankenstruktur
nach der Finanzkrise

Die Krise des Finanzmarktes 2007–2009 hat einen breiten F�cher juristi-
scher Fragestellungen pr�sentiert. Im Zentrum steht dabei die Finanz-
marktregulierung. Der Fragestellung, welche Regelungen sich f�r den
deutschen und europ�ischen Finanzsektor empfehlen, wird der 68. Deut-
sche Juristentag im September 2010 in Berlin nachgehen1.Von erhebli-
chem Gewicht ist aber auch die Frage, wie sich der çffentliche Bankensek-
tor, bei dem �ber rechtliche Ver�nderungen und modifizierte Strukturen
seit mehr als einem Jahrzehnt nachgedacht wird2, nach bzw. infolge der
Finanzkrise weiterentwickeln wird3. An dieser Stelle soll ausschnitthaft
auf die Perspektiven (des Rechts) der Sparkassen und Landesbanken ein-
gegangen werden. Einen aktuellen Anlass bildet insoweit ein Gesetzent-
wurf der Fraktionen von CDU und FDP im schleswig-holsteinischen
Landtag zur �nderung des dortigen Sparkassengesetzes4.

I. Die Diskussion um die Sparkassen

1. Das Gutachten des Sachverst�ndigenrates

Im Juni 2008 hat der Sachverst�ndigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung im Auftrag der Bundesregierung die Exper-
tise: „Das deutsche Finanzsystem: Effizient steigern – Stabilit�t erhçhen“5

vorgelegt und ist dabei f�r die Sparkassen einerseits und die Landesban-
ken andererseits zu unterschiedlichen Befunden gekommen.
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1 Dazu werden Teil-Gutachten von Hellwig, Hçfling und Zimmer vorgelegt.
2 Dazu ausf.: Henneke, Kommunale Sparkassen – Verfassung und Organisation, 2010,

S. 45 ff., 123ff.
3 Engels, Landesbanken zwischen Marktsteuerung und Marktwirtschaft, 2010, passim;

Kirchner, in: Grundmann u. a. (Hrsg.), Unternehmensrecht zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, Festschrift f�r Eberhard Schwark, 2009, S. 475ff.; Lutter, Betriebs-Berater 2009,
786 ff.; von Usslar, Wirtschaftsdienst 1/2010, 36 ff.

4 SH LT-Drs. 17/250, 17/585 und 17/617.
5 K�nftig: SVR-Gutachten.



Mit den Sparkassen und Kreditgenossenschaften sowie einer Reihe von
Regionalbanken und Auslandsbanken verf�ge das deutsche Finanzsystem
�ber eine stark ausgepr�gte dezentrale Struktur, die sich in der aktuellen
Krise als stabilisierender Faktor erwiesen habe. Aus Sicht der Wirtschafts-
politik bestehe deshalb kein unmittelbarer Anlass, diese Strukturen grund-
s�tzlich in Frage zu stellen6.

Kennzeichnend f�r die Bankenlandschaft in Deutschland sei die Drei-S�u-
len-Struktur mit einer Vielzahl von Akteuren und jeweils recht unter-
schiedlichen Gesch�ftsmodellen. Die çffentlich-rechtliche und die genos-
senschaftliche S�ule h�tten bis auf die jeweiligen Zentralinstitute eine
dezidiert dezentrale, auf das Breitengesch�ft abzielende Ausrichtung, die
sich in der aktuellen Krise als risikoabschirmend und damit stabilisierend
erwiesen habe7. Heinrich Haasis hat diesen Befund best�tigend vor Kur-
zem plastisch formuliert8:

„Ich mache jede Wette: W�ren die Sparkassen ein Konzern gewesen, w�ren die
700 Mrd. E, die die Sparkassen an Einlagen haben, von einem Asset-Manager
verwaltet worden, w�ren wir heute alle pleite. Mit absoluter Sicherheit w�ren
auch die Sparkassen als Konzern dem damaligen Zeitgeist erlegen. Es war nicht
nur das Gute in uns, das gesiegt hat, sondern es waren ein St�ck weit die institu-
tionellen Sicherungen – die Dezentralit�t, die kommunale Tr�gerschaft. Da-
durch waren die Sparkassen gar nicht in der Lage, die absch�ssige Bahn zu be-
treten.“

Ausdr�cklich konzediert der Sachverst�ndigenrat, dass bei den Sparkas-
sen kein dringender Handlungsbedarf besteht, um die Effizienz des deut-
schen Finanzsystems zu erhçhen9. Dennoch macht er hinsichtlich des
çffentlich-rechtlichen Teils des Bankensystems einen besonderen Recht-
fertigungszwang aus. Bei den Sparkassen, die mit dem çffentlichen Auf-
trag explizit andere Ziele als private Banken verfolgen sollten, sei zu fra-
gen, worin genau der typischerweise nur allgemein spezifizierte çffentliche
Auftrag bestehe und ob dies in der aktuellen Organisationsstruktur und
mit den gegenw�rtig aufgewendeten Mitteln effizient gelinge. Zudem sei
zu ber�cksichtigen, dass die bei den Sparkassen vorherrschende Rechts-
form der Anstalt des çffentlichen Rechts den Zugang zum Kapitalmarkt
beschr�nke, da die Sparkassen sich nicht durch die Ausgabe von Anteilen
zus�tzliches Eigenkapital beschaffen kçnnten, um z. B. neue Gesch�ftsfel-
der zu erschließen oder �bernahmen zu finanzieren. Umgekehrt seien die
Sparkassen f�r die kommunalen Tr�ger trotz ihres mçglicherweise hohen
Werts vollkommen illiquide und damit indisponible Vermçgensgegenst�n-
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6 SVR-Gutachten, Tz. 240.
7 SVR-Gutachten, Tz. 242.
8 Der Landkreis 2010, 128.
9 SVR-Gutachten, Tz. 251.



de. Dies sei zumindest dann ein Problem, wenn die so gebundenen Mittel
an anderer Stelle besser eingesetzt werden kçnnten10.

Der Sachverst�ndigenrat hat daher vorgeschlagen, die Verbundvorteile
und die dezentrale Struktur als wichtige Bestandteile eines erfolgreichen
Gesch�ftsmodells der deutschen Sparkassen zu erhalten, den çffentlichen
Auftrag klar zu definieren und zu begr�nden11 und das Regionalprinzip
beizubehalten. In diesem Zusammenhang hat er hervorgehoben12, das bei
Abschaffung des Regionalprinzips die kooperative Bereitschaft unter den
Instituten abnehme und die Realisierung von Skalenertr�gen durch die
B�ndelung von Funktionen merklich erschwert werden d�rfte, was den
Verbund als Ganzes schw�che. Auch stellt der Sachverst�ndigenrat heraus,
dass man das Regionalprinzip als Operationalisierung des çffentlichen
Auftrags einer fl�chendeckenden Versorgung mit Bankdienstleistungen
verstehen kçnne, der dann auf andere Weise gew�hrleistet werden m�sse.

Schließlich spricht sich der Sachverst�ndigenrat13 f�r eine Erleichterung
der Ver�ußerbarkeit von Anteilen an çffentlich-rechtlichen Instituten
aus, so dass Anlegern, die nicht der zweiten S�ule angehçren, zumindest
Minderheitsbeteiligungen ermçglicht w�rden. Durch horizontale oder
vertikale �bernahmen innerhalb der zweiten S�ule kçnne der Verbund-
charakter sogar gest�rkt und zugleich der Konsolidierungsprozess erleich-
tert werden.

Res�mierend kommt der Sachverst�ndigenrat zu dem Vorschlag, die Spar-
kassen in Aktiengesellschaften zu �berf�hren, die sich in Besitz von
kommunalen Stiftungen befinden sollen. Diesen Stiftungen obl�ge die
Erf�llung des bisherigen çffentlichen Auftrags. Die Umwandlung der
Sparkassen in Aktiengesellschaften soll die Mçglichkeit von Beteiligun-
gen an anderen Instituten der zweiten S�ule erçffnen. Um trotz der �ff-
nung des Sparkassenbereichs f�r die Beteiligung Dritter die Verbundvor-
teile zu bewahren und die lokale Versorgung mit Bankdienstleistungen als
weiteren Aspekt des çffentlichen Auftrags zu gew�hrleisten, wird neben
der Beibehaltung des Regionalprinzips vorgeschlagen, den Anteilserwerb
durch nicht dem Sparkassensektor angehçrende oder nicht im çffentlichen
Mehrheitsbesitz befindliche Banken gesetzlich auf Minderheitsbeteiligun-
gen zu begrenzen und § 40 KWG anzupassen, damit die Institute auch
nach der Umwandlung in Aktiengesellschaften weiterhin als Sparkassen
firmieren d�rfen14.

13
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10 SVR-Gutachten, Tz. 245.
11 SVR-Gutachten, Tz. 247.
12 SVR-Gutachten, Tz. 248.
13 SVR-Gutachten, Tz. 250.
14 SVR-Gutachten, Tz. 212.



2. Sparkassengesetzentwurf Schleswig-Holstein

Ein Teil des vom Sachverst�ndigenrats artikulierten Gedankenguts findet
sich im Gesetzentwurf der Landtagsfraktionen von CDU und FDP zur
�nderung des schleswig-holsteinischen Sparkassengesetzes wieder. In
Schleswig-Holstein bestehen derzeit 15 Sparkassen, davon elf kommunale
Sparkassen und – als bundesweite Besonderheit – vier Freie Sparkassen15.
Die Hamburger Sparkasse (HASPA) im benachbarten Hamburg ist eine
Freie Sparkasse nach altem hamburgischen Recht16 und mit einer Bilanz-
summe von 36 Mrd. E die mit Abstand grçßte deutsche Sparkasse17.

Mit dem im Februar 2010 in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf
soll den – sich zum Teil in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation
befindlichen – çffentlich-rechtlichen Sparkassen in Schleswig-Holstein
die Mçglichkeit erçffnet werden, Stammkapital aus Einlagen, umgewan-
deltem Dotationskapital und umgewandelten R�cklagen zu bilden. �ber
die Bildung des Stammkapitals soll der Verwaltungsrat nach vorheriger
Zustimmung der Vertretung des Tr�gers entscheiden. Gleichzeitig soll die
Mçglichkeit erçffnet werden, Dritten eine auf bis zu 25,1 v. H. beschr�nkte
Minderheitsbeteiligung am gebildeten Stammkapital einzur�umen. Der
Kreis der mçglichen Minderheitsbeteiligten soll auf andere – nicht auf
Schleswig-Holstein beschr�nkte – çffentlich-rechtliche Sparkassen, Spar-
kassentr�ger im Sinne von § 1 Abs. 1 SpkG SH sowie vergleichbare Tr�ger
beschr�nkt werden. Die „vergleichbaren Tr�ger“ werden dabei definiert
als

„juristische Personen ohne privaten Eigent�mer, Mitglieder oder vergleichbare
Berechtigte, die an einer Sparkasse im Sinne des § 40 Abs. 1 KWG mehrheitlich
beteiligt sind, unter staatlicher Aufsicht auf die Wahrung sparkassentypischer
Aufgaben sowie darauf verpflichtet sind, etwaige Aussch�ttungen und Liquida-
tionserlçse gemeinn�tzigen oder mildt�tigen Zwecken zuzuf�hren.“

Die generell-abstrakte Formulierung verschleiert, dass dabei darauf abge-
zielt wird, neben çffentlich-rechtlichen Sparkassen eben gerade auch der
HASPA den Zutritt auf das schleswig-holsteinische Gebiet zu ermçgli-
chen. Bisher hatte sich die HASPA nur an den landesrechtlicher Ausfor-
mung entzogenen18 Freien Sparkassen in Schleswig-Holstein beteiligen
kçnnen.

Soweit eine Sparkasse Stammkapital gebildet hat und Dritte an diesem
beteiligt wurden, r�umt der Gesetzentwurf den Dritten bis zu drei Sitze
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15 Dazu: Henneke (Fn. 2), S. 23 f., 34 f.
16 Henneke (Fn. 2), S. 14.
17 Henneke (Fn. 2), S. 195.
18 Dazu ausf.: Henneke (Fn. 2), S. 171 ff.



im Verwaltungsrat zu Lasten der Anzahl der „weiteren sachkundigen Mit-
glieder“ ein. Die �blichen Bestimmungen f�r die Verwendung der �ber-
sch�sse sollen bis auf die Vorgabe, dass die an den Tr�ger abgef�hrten
Betr�ge f�r çffentliche, mit dem gemeinn�tzigen Charakter der Sparkasse
im Einklang stehende Zwecke zu verwenden sind, nicht zur Anwendung
kommen. Stattdessen soll der im Jahresabschluss ausgewiesene, zun�chst
um Verlustvortr�ge aus dem Vorjahr geminderte �berschuss bis zur
H�lfte der Sicherheitsr�cklage zugef�hrt werden kçnnen. Soweit der ver-
bleibende Betrag nicht zur weiteren St�rkung der R�cklagen bençtigt
wird, sollen aus ihm mit Genehmigung der Vertretung des Tr�gers den
Anteilen entsprechende Aussch�ttungen auf das Stammkapital vorgenom-
men werden kçnnen19.

II. Die Diskussion um die Landesbankenstruktur

In Bezug auf die Landesbanken hat der Sachverst�ndigenrat im Juni 2008
erheblichen Ver�nderungsbedarf ausgemacht (1.), der sich durch die wei-
tere Entwicklung der Finanzmarktkrise (2.) noch erheblich intensiviert
hat.

1. Gutachten des Sachverst�ndigenrats

Der Sachverst�ndigenrat weist zun�chst darauf hin, dass sich die Ge-
sch�ftst�tigkeit der Landesbanken in den letzten Jahrzehnten stark gewan-
delt hat. Ihre urspr�nglichen Aufgaben, als staatseigene Institutionen die
Landesentwicklung, insbesondere auch die Finanzierung çffentlicher
G�ter zu fçrdern und als Girozentralen zugleich Zentralinstitute f�r die
Sparkassen in der Regel eines Landes zu sein, haben im Laufe der Zeit
eine untergeordnete Bedeutung erhalten. Stattdessen haben die Landes-
banken ihr Gesch�ftsfeld zunehmend in das Kreditgesch�ft mit Unterneh-
men sowie in den Bereich der Auslandsfinanzierung und in das Interban-
kengesch�ft verlagert. Dabei profitierten sie bis zum 18. 7. 2005 von der
Anstaltslast und Gew�hrtr�gerhaftung der L�nder, deren Abschaffung im
Juli 2001 mit der Europ�ischen Kommission vereinbart worden war20, die
sich bis dahin, aber auf alle bis Ende 2015 f�lligen Verbindlichkeiten
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19 Dazu ausf.: Wohltmann, Der Landkreis 2010, 68 ff.
20 Dazu ausf.: Henneke, in: Eberle/Ibler/Lorenz (Hrsg.), Der Wandel des Staates vor den

Herausforderungen der Gegenwart, Festschrift f�r Winfried Brohm, 2002, S. 81 ff.



erstreckte. Sie konnten sich damit Gelder mit einem AAA-Rating be-
schaffen. Lediglich die BayernLB, die Nord/LB und die Helaba f�hren
noch das direkte Fçrdergesch�ft durch speziell daf�r vorgesehene Ge-
sch�ftseinheiten aus. Alle anderen Institute haben diese Aktivit�ten mitt-
lerweile abgegeben21.

Der Sachverst�ndigenrat weist zutreffend darauf hin, dass sich die Landes-
banken im Vorfeld des Wegfalls von Anstaltslast und Gew�hrtr�gerhaf-
tung in erheblichem Maße mit zus�tzlicher Liquidit�t versorgt haben22.
Die Bilanzstrukturen der Landesbanken machten deutlich, dass diese nur
noch �ber eine relativ begrenzte realwirtschaftliche Verankerung verf�g-
ten. Die von der Finanzmarktkrise besonders betroffenen Institute wiesen
ein relativ geringes Engagement im Kreditgesch�ft mit Unternehmen und
Privatpersonen auf. Demgegen�ber h�tten die von der Krise bisher weni-
ger betroffenen Landesbanken wie die Helaba deutlich ausgepr�gtere
Gesch�ftsbeziehungen zu Nichtbanken. Bei den Großbanken kçnne man
zwar �hnliche Strukturen beobachten, aber f�r die Landesbanken stelle
sich damit die Frage nach der Rechtfertigung der çffentlichen Tr�ger-
schaft23.

Bei den Krediten an Unternehmen und Privatpersonen sei zudem zu
ber�cksichtigen, dass diese h�ufig an Unternehmen vergeben worden sei-
en, die nicht im regionalen Einzugsbereich einer Landesbank t�tig sind, da
Landesbanken, die keine vertikale Integration mit Sparkassen aufweisen,
es in der Regel vermieden, in Konkurrenz zu den Sparkassen ihrer Region
zu treten, so dass Unternehmenskredite im eigenen Einzugsbereich nur an
sehr große Unternehmen vergeben w�rden. Diese Praxis sei sehr weit von
der Vorstellung entfernt, dass die Landesbanken mit ihrer Kreditpolitik
einen Beitrag zur Entwicklung des eigenen Bundeslandes leisteten. Sie
mache zugleich deutlich, wieso einige Landesbanken in besonders hohem
Maße im Auslandsgesch�ft t�tig seien. Die Gesch�ftspolitik solcher Lan-
desbanken habe sich somit weit vom Prinzip der Dezentralit�t entfernt, so
dass diese Institute in besonderem Maße von der Finanzmarktkrise betrof-
fen seien24.

Eine wesentliche Ursache der Krise sei darin zu sehen, dass viele Investo-
ren am Markt Aktiva erworben h�tten, �ber deren Qualit�t sie keinerlei
eigenst�ndiges Urteil zu bilden in der Lage gewesen seien. An die Stelle
einer Kreditw�rdigkeitspr�fung auf der Grundlage privater Informatio-
nen sei allein das Vertrauen auf die Urteilsf�higkeit der Rating-Agenturen
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21 SVR-Gutachten, Tz. 211.
22 SVR-Gutachten, Tz. 213.
23 SVR-Gutachten, Tz. 214.
24 SVR-Gutachten, Tz. 215.


